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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1982

Norm

ZPO §502 Abs3 De1

Rechtssatz

Der rechtliche Zusammenhang hat die Identität des Rechtsgeschäftes oder des fortdauernden Rechtsverhältnisses zur

Voraussetzung, weil nur dadurch der Zusammenhang gescha8en wird, der die Ansprüche zu einer einheitlichen

Forderung verbindet.
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